Klaus Schaper, Mittelstraße 11, 31249 Hohenhameln
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mail: klaus.schaper@klausschaper.de
Veterinäramt Ravensburg
Datum: 14.09.06

z.Hd. Herrn Dr. Johann Hartmann
Franz-Stapf-Straße 8                                                 

88212 Ravensburg

(Einschreiben mit Rückschein)

Betr.: Gnadenhof „Lebenswürde für Tiere“ in 88279 Amtzell, Argenhof
Sehr geehrter Herr Dr: Hartmann,

mit meinem Schreiben vom 18.07.06 hatte ich Sie ja schon auf einen Spendenaufruf des Gnadenhofes aufmerksam gemacht, in dem u.a. zu lesen war:

„Der Gnadenhof ist aufgrund dieser Kampagne finanziell am Ende da die Spenden, die die Tiere so dringend benötigen, erheblich zurückgegangen sind. Vielen Tieren droht die Einschläferung.“
Seit einigen Tagen „geistern“ zusätzliche Informationen durch die Internetwelt 

(ausgelöst wohl von einem Horst Fallenbeck aus Alttann). 

Dieser schreibt u.a.:

„Es gibt bereits eine schriftlich vorliegende veterinäramtliche Tötungsanordnung für die Listenhunde.“
Ich persönlich kann mir dies nun zwar nicht vorstellen, da einige Bestimmungen aus dem Tierschutzgesetz und der Verwaltungsanordnung dazu dagegen sprechen, möchte jedoch Sie, Herr Dr. Hartmann, mit diesem Schreiben davon informieren und auf folgendes hinweisen:

§ 2 – Tierschutzgesetz

Wer ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat,

1. muss das Tier seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen ernähren, pflegen und verhaltensgerecht unterbringen,

2. darf die Möglichkeit des Tieres zu artgemäßer Bewegung nicht so einschränken, dass ihm Schmerzen oder vermeidbare Leiden oder Schäden zugefügt werden,

3. muss über die für eine angemessene Ernährung, Pflege und verhaltensgerechte Unterbringung des Tieres erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen.
Hierüber hatten wir schon diversen Schriftverkehr.

Nach wie vor bin ich der Ansicht, dass diese Vorgaben in nahezu allen Punkten vom Gnadenhof nicht erfüllt werden. Insbesondere trifft das auf die Bewegungseinschränkung (mangelnde Auslaufmöglichkeiten) und die Sachkunde für die Unterbringung und Pflege zu.
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§ 16a – Tierschutzgesetz

Die zuständige Behörde trifft die zur Beseitigung festgestellter Verstöße und die zur Verhütung künftiger Verstöße notwendigen Anordnungen. 

1. im Einzelfall die zur Erfüllung der Anforderungen des § 2 erforderlichen Maßnahmen anordnen,

2. ein Tier, das nach dem Gutachten des beamteten Tierarztes mangels Erfüllung der Anforderungen des § 2 erheblich vernachlässigt ist oder schwerwiegende Verhaltensstörungen aufzeigt, dem Halter fortnehmen und so lange auf dessen Kosten anderweitig pfleglich unterbringen, bis eine den Anforderungen des § 2 entsprechende Haltung des Tieres durch den Halter sichergestellt ist;

ist eine anderweitige Unterbringung des Tieres nicht möglich oder ist nach Fristsetzung durch die zuständige Behörde eine den Anforderungen des § 2 entsprechende Haltung durch den Halter nicht sicherzustellen, 

kann die Behörde das Tier veräußern; 

die Behörde kann das Tier auf Kosten des Halters unter Vermeidung von Schmerzen töten lassen, wenn die Veräußerung des Tieres aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht möglich ist oder das Tier nach dem Urteil des beamteten Tierarztes nur unter nicht behebbaren erheblichen Schmerzen, Leiden oder Schäden weiterleben kann.
Hier gehe ich bei Punkt 1. davon aus, dass es nach dem Staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren entsprechende Auflagen mit Fristsetzung, die Ihre Behörde kontrolliert, gegeben hat.

Bei Nichterfüllung würde dann der Punkt 2. greifen.

Und hierzu sagt die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Tierschutzgesetzes aus:

15 Zu § 16a (Befugniskatalog - Maßnahmen nach § 16a Satz 2 Nr. 2)

15.1 Die zuständige Behörde kann unter Beteiligung des beamteten Tierarztes die Tötung eines Tieres,

       das dem Halter nach dem Gutachten des beamteten Tierarztes fortgenommen wurde, dann als letzte in 

       Betracht kommende Maßnahme veranlassen, wenn
       - bei schlachtbaren Tieren die Zweckbestimmung des Tieres zur Lebensmittelgewinnung rechtlich

       untersagt ist (z.B. wegen Anwendung verbotener Substanzen bei dem Tier) oder

      - trotz nachweisbarer, geeigneter Vermittlungsversuche (z.B. Medienhinweise) das fortgenommene

      Tier nicht verkauft, verschenkt oder abgegeben werden kann.

15.2 In die Vermittlungsversuche sollen andere Fachbehörden und Tierschutzorganisationen einbezogen

       werden.
Vom Grundsatz her stimme ich einer Tötung von Tieren zu, die sonst in keiner anderen Weise artgerecht untergebracht und gehalten werden können. Ganz einfach um ihnen, wie es das Gesetz sagt, Schmerzen, Leiden oder Schäden zu ersparen.

Im Falle des Gnadenhofes in Amtzell sprechen allerdings folgende Gründe gegen eine vorzeitige Tötung:

1. Sind die dort vorhandenen Tiere in der weitaus größten Zahl anderweitig unterzubringen.

    (Allerdings wurden von Frau Rohn in der Vergangenheit dazu keine wirklichen Anstrengungen

    unternommen.)

2. Liegen bereits zum heutigen Zeitpunkt dem Gnadenhofverein mehrere Übernahmeangebote von Tieren

    vor, die dieser jedoch nicht wahrnimmt. 

3. Es gab bislang noch keine Medienhinweise (noch nicht einmal auf der Gnadenhof-Internetseite), dass aus

    wirklich dringenden Gründen (z.B. Geldmangel o.ä.) Unterbringungsplätze für Tiere gesucht werden.

4. Es gibt für Tierschutzorganisationen, die helfen wollen, bislang keine Übersicht über die vorhandenen Tiere

    auf dem Gnadenhof. Eine Hilfsaktion ist daher äußerst schwierig.

Ich kann Ihnen jedoch zusichern, dass es genügend Organisationen und Personen gibt, die im Falle einer auftretenden Notwendigkeit den größten Teil zumindest der vorhandenen Hunde übernehmen würden.

Sollte es zudem notwendig sein, eine grundsätzliche Verlegungsmöglichkeit speziell der „Listenhunde“ beurteilen zu müssen, kann ich ihnen einen behördlich anerkannten Sachverständigen dafür benennen.

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Schaper

Kopie an: Ministerium für Ernährung und ländl. Raum Baden-Württemberg, Amt für Veterinärwesen
